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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 23. Juni 1971 über die Erhöhung der Quote 
Österreichs beim Internationalen Währungsfonds und die Übernahme der gesamten Quote durch 
die Oesterreichische Nationalbank geändert wird; Stellungnahme 
Geschäftszahl – bei Antworten bitte angeben 

 VD-561/26-2021 
Innsbruck, 24.06.2021 

 

Zu Zl. 2021-0.327.520 vom 20. Mai 2021 

 

Zum oben angeführten Gesetzentwurf werden aus der Sicht des Landes Tirol keine Einwendungen erhoben. 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem auch dem Präsidium des Nationalrates 
übermittelt.  

 

 

Für die Landesregierung: 

Dr. Forster 
Landesamtsdirektor 
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